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4. Finanzierung der volkseigenen Wirtschaft und Organi
sationen sowie der Ausreichung von Investitionen,

5. Kreditgewährung an die genossenschaftliche und pri
vate Wirtschaft,

6. Kontrolle über die genossenschaftlichen Kreditinstitute,
7. Preiskontrolle,
8. Aufstellung von Grundsätzen über Erfassung, Verwal

tung und Bilanzierung des Volkseigentums und des 
treuhänderisch verwalteten Eigentums,

9. Verrechnungen mit dem Ausland,
10. Kontrolle der Einhaltung der staatlichen Finanzdiszi

plin und der Durchführung der gesetzlichen Bestimmun
gen sowie der Durchsetzung des Sparsamkeitsregimes 
bei der Durchführung der Haushalts- und Finanzpläne 
in den zentralen und örtlichen staatlichen Organen, der 
volkseigenen Wirtschaft und den Organisationen.

§ io
Pflichten

In Durchführung der gestellten Aufgaben hat das Mini
sterium der Finanzen folgende Pflichten zu erfüllen:

1. Vorlagen für Gesetze, Verordnungen und Beschlüsse im 
Bahmen seiner Aufgaben zur Beschlußfassung durch 
den Ministerrat oder zur Einreichung durch den Mini
sterrat an die Volkskammer zu erarbeiten.

2. Bestimmungen zur Aufstellung des Staatshaushaltspla
nes zu erlassen, den Entwurf des Staatshaushaltsplanes 
zur Vorlage beim Ministerrat zu erarbeiten und die
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